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Vol1zug des Bayerischeo $aturscbutzgesetz€s;
ErlaB eins Verordnng fiSai3 dra r-*rrrlcnhrftsschutzgebiet tlfrittenseert

V e r o r d n u n g

d,es Landkreises Traunstein r:nd des Landratsa-nt,es Trar.:nscein
über das Landschaf tsschutzgebiet rrTüttens ee"

Von 16. August,  1991

Auf Gnur.d von Art .  10 Abs. 2 in Verbindr:ng ni t  Art .  45 Abs. 1Nr. 3,  Abs. 2
Satz I r:nd Art. 26 Abs. I des Bayerisehen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG -
(BayRS 79f-1{I), zuletzt geändert durch Gesetz vonr 16. Juli 1986 (GtI8L
S. 135), sowie Art. ZZ des Bayerischen Wassergesetzes - BayWG - in der
Fassr:ng der Bekar:ntoachr:ng von 03. Februar 1988 (GVBI S. 33), erlassen der
Landkreis und das Lardratsant Traunstein folgende, mit Schreiben der Regie-
rung von Oberbayer::+ vorn 18.07.1991 Nr. 820-8623-2/88 genehraigte Verordnr:ng:
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s1

Schutzgegens t and

Der Tüttensee und die ihn ungebende Landschaft in Gebiet der Gemeinden Gra-
benstätt r:nd Vachendorf werden unter der Bezeichnr:ng Landschaftsschutzgebiet
'rTüttensee" in den in 5 2 näher bezeichnet,en Grenzen als Landschaftsschutz-
gebiet geschüczt.

$ 2

Schutzgebietsgrenzen

(1) Das Landschaftsschutzgebiec hat eine GröBe von 68 ha.
'|

(2)-Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes ergeben sich aus den Karten
M 1 :  5.000 und M 1 :  25.000 (Anlagen),  ausgefert igt  vorn Landrats2mt Trar:n-

tein am 16. August, 1991, die Bestandteil dieser Verordnr:ng sind.
l{aßgebend ftir den Grenzverlauf ist die Karte

M  1  : 5 . 0 0 0  ( I r n e n s e i t e  d e r  S t r i c h l i a i e ) .

s3

Schutzzweck

Zweck des Landschaftsschutzgebietes " lüt tenseetr ist  es,

1.. die Leistr:ngsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere die schiit,zens:-
werte UfenregetaLion des Tütteasees mit, Erleobn:.chwa1d, Schneidriedgürte1
r:nd Teichrosen - Tausendblat,t, - Beständen zu erhalten,

2, die Vielfalc, Eigenart r:nd Schöntreit des LandschaftsbiLd,es, insbesortdere
den während der Eiszeit, entstandenen See r":nd Teile seiner landschaftlich
reizvollen üngebung zu bewahren,

3. die besondere Bedeutung für die Erholung der Allgeneintreit bei größtnög-
licher Rücksichtnahme auf Natur r:nd Landschaft zu gewährleisten r:nd den Er-
hol.rngsverkehr zu ordneo rrnd zu lenkea.

$ 4

Verbot,e

(f ) In dem in $ 1 bezeichneten Schutzgebiec sind alle Handh:r:,gen verboten,
die den Charakter des Gebietes verändera oder dem besonderen Schutzzweck (5
3) zuwiderlaufen.

I

(2)'Zum Schutz der 'besonders wertvollen Uferrregetation ist das Betreten
eioes Tei.].s des Ost- und Südufers des Tüttensees sowie das Saden r:nd Fahren
mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft in einem Gewässerstreifen vor
diesem Ufer verboten.
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)-Der Bereich, für den diese Verbote gelcen, ist  i .n der Karte nach g 2 Abs.
2 yI  I  :  5.000 schraff iert  dargestel l t
( Ar:J3enseiee der BegIenzr:ngslinie ) .

ss
Erlaubnis

(1) Der Erlaubnis des Landratsaates Traunstein bedarf, wer beabsichtLgt,

1. baul iche Anlagen a11er Art  (Art .  2 Abs. I  der Bayerischen Bauordnung -
BaytsO -) zu erriehc,en, zu ändern oder iirre Nutzung zu ändern, auch wenn sie
einer baurechtlichen Genehmigung nicht bedürfen; hierzu zählen insbesondere
Gebäude (Art. 2 Abs. 2 BayBO), Einfriedr:ngen a11er Art, r:nd Veränderr:ngen <ier
Erdoberfläche durch Abgrabungen oder aufschüttungea;

2. Gewässer, deren Ufer, den Zu- und Ablauf des l,Iassers oder den Grr:ndwas-
serstand zu veränd.ern oder neue Gewässer herzustellen;

3. Straßen, Wege, Plätze, Park-,  qemping-r Sport- ,  Spiel- ,  Badeplätze o. ä.
Einrichtungen zu errichten oder e.resentlich zu ändern;

4. ober- oder r.nterirdisch geführte Kabel-, Drahc- oder Rohrleitr.rngen zu
verlegen oder Masten'und Uncerstützungen aufzustellen;

5. tsooce an Lanci im Freier zu lagern oCer i-o Tüt:ensee festzu.nachen;

6. Bär:.sle, Hecken oder sonstige Gehölze ar:l3erha1b des Waldes zu beseitigen;

7. Kahlhiebe über 0,5 ha vorzunehraen oder Mischwald.bestände in reine Nadel-
holzbestände urszuwandeln ;

8. Schilder, Bild- oder Schrifttafelir, Anschläge oder Schaukästen anzubrin-
e l r 1 .

9. ar:J3erha1b von Straßen, l,Iegen r:nd Plätzen nit, Kraftfahrzeugen a1ler Art zu
fahren oder diese dort abzustellen; ausgenonmen sind Fahrzeuge zur land- und
forstwirtschaf tlichen Bewirtschaf tr:ng ;

10. zu zelten, l,lohrrwagen (auch Klappanhänger) oder motorisierte tlohnfahrzeu-
ge abzustellen, dies zu gestat,t,en oder im Rahnen der Erholungsoutzung offene
Feuerst,ätt,en, insbesoadere Grillgeräte, zu errichten oder zu betreiben rrnd
urrve::rlahrtes Feuer anzuzünden;

11. Verkaufswagen aufzustellen oder Verkaufsstel-1en r:nd Autonaten zu errich-
ten bzw. anzubringen.

(2) Iliervon unberühra Ur"tUa d.ie Erlaubnispflicht für Maßnahmen bei NaJ3- r:nd
Feuchtflächen gemäß Art. 6 d Abs. 1 EayNatschc.
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1

(3)-Die Erlaubnis ist ,  unbeschadet anderer Rechtsvorschri f ten, zu ertei-
len, wenn das Vorhaben ni.cht. geeignet ist, eine der in g 4 genannten t'Iir-
kungen hervorzurufen oder diese tJirkr:ngen durch Nebenbestimmulgen ausgegli-
chen werden können.

)-Die 
Erlaubais wird durch eine nach anderen Vorschriften zugleieh erfor-

derl iche behördl iche Gestattung ersetzt ;  ist  die zuständige 3ehörde nicht
zugleich untere Naturschutzbehörde, .so entscheidet sie im Einvernehmen mit
der unteren Naturschutzbehörde (Art .  13 a Abs. 2 BayNatSchG).

(4) Wird die Erlaubnis rnit, Nebenbestimmr:ngen erteilt, kann eine Sicherheit,s-
leistr:ng verlangt werden.

(S)IOie Erteilung d.er Erlaubnis und die Erklärung d.es Einvernehmens nach
Absatz 3 bedürfen für Vorhaben, die besondere ökologische oder optische Aus-
wirkr:ngen haben und denen eine überörtliche Sedeutung zul<,ommt,, der Zustimn-
gng der Regienrng von Oberbayern.
oDies gi1L, soweit  nicht die Ertei lung einer Befreiung erforderl ich ist ,
insbesondere für bedeutende Bauvorhaben sowie Aufschüttungen oder Abgrabun-
gen rni t  einer Grundf läche von über t  ha nach $ 5 Abs. 1Nr. 1r:nd für Frej .-
le i t r :ngen ab 110 kV-Nennspannlxrg nach $ 5 Abs. 1Nr. 4.

s6

Ausnai:-oen

Von den Besci:.ränla:ngen dieser Verordrrung bleiben ausgenonmen:

l. die im Sin:re des Bayerischen Naturschut,zgesetzes und. des Sund.esnatur-
schutzgesetzes ordnungsgernäße. land-, forst- und fischereiwirtschaftliche
Bodennutzrrng; unabhäingig davon gi l t  jedoch $'5 Abs. 1 Nm. l ,  2,  6 r :nd 7;

Z. die Errichtr:ng von sockellosen Weide- und Forstlnrlturzärrnen, ohne Verwen-
dung von Beton;

3. das Verlegen von nicht ortsfesten Anlagen zur Beregolrng der Sonderkultu-
ren und zlJr Versorgr:ng des lleideviehs mit Wasser sowie von Zuleitrxrgen zu
elektrischen Weidezäunen;

4. die rechtnäßige Ausübr:ng der Jagd r:r:.d Fischerei;

5. Maßnairmen zur ünterhaltr,rng von Gewässern und deren Uf ern und von Dränan-
lagen sowie Maßnahmen der Gewässeraufsicht;

6. Maßnahmen zur ünterhaltlrng von StraBen, I,Iegen und Plätzen, einschließ1ich
der trterkehrssicherr:ng ;

7. der Betrieb, die Inst,andseEzung und die ordnr:ngsgemäße Unterhaltung von
best,ehenden Energie-, I,lasserversorgungs- oder Ent,sorgungsanlagen sowie von
bestehenden Ei.nrichtungen der Landesvert,eidigung, der Deutschen Bundespost
r-:nd der Deutschen Br:ndesbahn;
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8. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Landschaftsschut,zgebietes
notwendigen r:nd von den Naturschutzbehörden angeordneten ijberw.-h-rg"-,
Sehutz- und Pflegemaßnahmen;

9. das Aufstel1en oder Anbringen von behördlichen Informations-, Verbots-r.:1d.
Hinweistafeln, i.larntafeln, Abspernrngen (2. B. Bojen-lrecten), !,Iegemarkierr:n-
gen oder zu1ässigen I'Iohn-rrnd Gewerbebezeichnr:ngen an Wohn- r:nd Betriebsstät-
cen.

S /

Befreir:ngen

(1) Von den verboten nach g 4 dieser Verordnr:ng karrn unter d.en vorausseezun-
gen d.es Art. 49 Abs. l BayNatSchG in Einzelfall Befreir:ng erteilL werd,en.

(2) I{ird die Befreir:ng rnit Nebenbestimmr:ngen erteilt, kann eine Sicherheits-
leistr:ng verlangt werden.

1

{,3)-Die Befreir-:ng wird vom Landratsarat Traunst,ein erteilt.-Die 
Erteilung d.er Befreir:ng bedarf , r.urbeschadet anderer Recht,svorschrif-

ten, für Vorhaben, die den Bestand des Landschaftsschutzgebietes oder die
Erreichung des SchuE,zzweckes ($ 3) insgesamt in Frage stellen können, der
{ustirünung der Regien:ng von Oberbayern.
"Bei Vorhaben der Landesverteidigung r:nd des Zivilsehutzes entscheidec
über die Befreiung das Sayerische Staat,sministerir:m für Landesentwickl:rg
und umwelt fragen (art .  49 abs. 3 satz I  l la lbsatz 5 BayNar,schc).

s8

Ordnr:ngs widri gke i t en

( l)  Nach Art .  52 Abs. 1 Nrn. 3 und 6 BayNatSchG kannmit Geldbr:ße bis zu
fünfzigtausend Deutsche Mark belegt, werden, wer vorsätzLich od.er fahrlässig

1. gegen das Betretungs- und Badeverbot gem. 5 4 Abs . 2 Satz 1 dieser Ver-
ordnr:ng verstößt;

2. eine nach S 5 Abs. 1 Nrn. I bis 11 erlaubnispflichtige Maßnahne oder
Ilandlung ohne die erforderliche Erlaubnis vorni&nt;

3- einer vollziehbaren Nebenbestinmung in Forn der A-uflage zu einer Erlaub-
nis oder Befreiung nach S 5 Abs. 4 oder S 7 Abs. 2 der Verordnung nicht
nach-kommt.

(2) Nach Art. 95 Abs. 1 Nr. 3 a BayI.IG kann mit Geldbuße bis zu zehntausend.
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. gegen das Fahrverbot gem. $ 4 Abs. 2 Satz I dieser Verordnr:ng verstößt;
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2. eine nach 5 5 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnr:ng erlaubnispfliehtige Maßnahme
oder Handh:ng, soweit es sich unr das Festmachen kleinerer Fahrzeuge ohne
eigene Triebkraft im Tüttensee i. R. des Gerneingebrauchs handelt, ohne er-
forderliche Erlaubnis vornirunt ;

3. einer vollziehbaren Nebenbestimmr:ng zu einer Erlaubnis oder Befreir:ng
nach 5 5 Abs. 4 oder $ 7 Abs. 2 nicht nach-kornmt.

(3) Die Einziehr:ng von Gegenständen beroißt sich nach Art. 53 BayNatSchG.

$e

In-lcraf tt reten, Ar:I3erkraf ttreten

( 1) Diese Verordnung tritt a-n Tag nach ihrer Bekarrntmachung irn Amtsblatt des
Landkreises Traunst,ein in Kraft.

(2) Gleichzei.tig eritt die Verordnr:ng des Landrats'mt,es Traunstein über die
Untersagr:ng des Betret.ens eines Teiles des Ost-und Südufers des Tüttensees
sowie über das Verbot, der Ausübung des Geneingebrauehs in Form des Badens
sowie des Befahrens nit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft an einem
Gewässerstreifen vor diesem Ufer vom L9. März 1985 (Antsblatt für den Land-
kreis Trar.nst,ein S. 38) außer lGaft.

Iliaweis:

Sonstige Vorschriften, wie z. B. die der Verordnr:ng des Landracsantes Traun-
stein über das l'iasserschutzgebiet in den Gemeinden Grabenstätt r:rtd Vaehen-
dorf (Landkreis Trar:nstein) für die Sicherr:ng des Grundwasservorkorunens
durch den Frei.staat Bayern vom 15. Januar 1991 (Antsblat,t für den Land-kreis
Trar:nstein S. 24) in der jeweils güLt,igen Fassrurg bleiben unberührt.

Trär.:nstein, den 16. August 1991
Landkreis Traunstein

Jakob Strobl
Landrat

LO


